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Motion Fraktion AL/PdA (Matteo Micieli, PdA/Eva Chen, Al): Schaffen wir 

das? Widerstand gegen die unmenschliche Asylpolitik von Bund und Kan-
ton 

 

 

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat in der Schweiz zu einer Welle der Solidarität ge-

führt. Alle scheinen an einem Strick zu ziehen, um die Menschen aus der Ukraine, die hier bei uns 

Schutz suchen, unterzubringen, sie so gut es geht an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Mit 

dem Schutzstatus S können diese direkt ab der Ankunft bei Gastfamilien wohnen, in der Kantons-

zuteilung zeigt sich das Staatssekretariat für Migration (SEM) plötzlich auch sehr flexibel. Und das 

ist gut so, das ist menschlich, richtig und müsste für alle gelten. 

Dem ist jedoch leider nicht so. Die Situation für viele geflüchtete Menschen in der Schweiz ist un-

tragbar. Sie kommen in die Schweiz, in der Hoffnung, vor Krieg, Folter, Verfolgung oder unmensch-

licher Behandlung geschützt zu werden. Leider wird den wenigsten dieser Menschen so mensch-

lich begegnet, wie dies bei den Geflüchteten aus der Ukraine der Fall ist. 

Die private Unterbringung von Geflüchteten ab ihrer Ankunft in der Schweiz ist praktisch unmöglich 

und wird von den Bundesbehörden auch nicht gefördert. Für Menschen, die in der Schweiz im 

«regulären Asylverfahren» stehen, wird bei der Kantonszuteilung zudem nur die Kernfamilie be-

rücksichtigt. Damit sind Ehepartner*innen und deren minderjährigen Kinder gemeint. Geschwister, 

Tanten, Onkel, Bekannte oder Freund*innen werden nicht berücksichtigt, wenn es darum geht, 

diese Geflüchteten in den Kantonen unterzubringen. Dabei fördert ein soziales Netz nicht nur die 

Integration, sondern wirkt sich positiv auf die Psyche und das Wohlergehen von Geflüchteten aus. 

Das sind nur einige Beispiele, um zu zeigen, wie der Umgang zwischen Geflüchteten aus der Ukra-

ine und solchen aus anderen Regionen der Welt sich unterscheidet. Diese eklatante Ungleichbe-

handlung ist weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt. Die neuen Möglichkeiten, die sich nun 

plötzlich ergeben haben, die vom SEM neu gefundene Flexibilität darf nicht den Ukrainer*innen 

vorbehalten sein. Das Wohlergehen aller Geflüchteten ist wichtig und muss im Zentrum der Asylpo-

litik stehen eines Landes, welches sich gerne an seine «humanistische Tradition» zurückerinnert. 

So müssen diese neuen Möglichkeiten und Forderungen etwa nach einem gratis GA für ukraini-

sche Geflüchtete für alle Geflüchteten Menschen gelten! 

Denn die Realität sieht in der Schweiz für die meisten Geflüchteten anders aus. Der Kanton Bern 

nimmt dabei eine besonders unrühmliche Stellung ein. So sieht die Kommission zur Verhütung von 

Folter (NKVF) in den Rückkehrzentren des Kantons die UNO-Kinderrechtskonvention verletzt. 
1Weiter wird auch die Nothilfe von 8 Franken pro Tag für eine Einzelperson als zu tief kritisiert. 

Familien, welche ein Wiedererwägungsgesuch eingereicht haben, müssen in Rückkehrzentren 

unter unmenschlichen Umständen darauf hoffen, dass sie in der Schweiz bleiben können. Dass die 

Situation insbesondere für Kinder und Jugendliche nicht tragbar ist, hat die NKVF in einem aus-

führlichen Bericht im Februar 2022 festgestellt: 

«Die ungenügende Infrastruktur, die engen Wohnverhältnisse sowie die fehlenden Rückzugs- und 

Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche tragen dazu bei, dass die Situation in den RZB in 

Aarwangen und Biel-Bözingen nach Ansicht der Kommission für Familien mit Kindern nicht men-

schenwürdig ist. Die Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche in den RZB Aarwangen und 

RZB Biel-Bözingen sind nicht vereinbar mit den in Art. 27 und Art. 31 der UNO-

Kinderrechtskonvention verankerten Rechten auf angemessene Lebensbedingungen, auf Ruhe 

und Freizeit, auf Spiel und altersgemässe aktive Erholung.»2  

                                                   
1 https:// www.nkvf.admin.ch/nkvf/de/home/publikationen/mm.msg-id-87123.html 
2 Ebd. 

http://www.nkvf.admin.ch/nkvf/de/home/publikationen/mm.msg-id-87123.html
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Gleichzeitig werden viele Menschen, auch im Kanton Bern und auch hier in der Stadt Bern illegali-

siert und so an den Rand der Gesellschaft, in die Unsichtbarkeit getrieben. Für Menschen ohne 

Papiere werden für uns alltägliche Handlungen verunmöglicht, die Teilhabe an der Gesellschaft so 

verwehrt. Ein Handyabo lösen, eine Geburtsurkunde beantragen, einen Kitaplatz finden, sich ge-

gen Ausbeutung am Arbeitsplatz wehren oder etwa einen Diebstahl melden: all das ist für solche 

Menschen mit enormen Hürden verbunden, wenn es überhaupt möglich ist. Medizinische Unter-

versorgung, verunmöglichte Teilhabe, Rayonverbote, Beschäftigungsverbote und ein Leben in 

extremer Armut sind Verhältnisse, die kein Mensch ertragen müssen sollte. Etliche Male wurden 

auf diese Missstände aufmerksam gemacht. Unter anderem in einem offenen Brief, der von zahl-

reichen psychiatrisch psychotherapeutischen Fachpersonen unterzeichnet wurde. 3 4 Mit 8 Franken 

pro Tag sollen Menschen in den Rückkehrzentren die Bedürfnisse des täglichen Leben abdecken: 

Nahrung, Kleidung, Hygiene, Handy und auch den öffentlichen Verkehr bezahlen, den sie, auf-

grund der Strecken, die die Menschen zurücklegen müssen, um in eine Stadt zu gelangen, Freun-

de zu treffen oder eine Rechtsberatungsstelle zu besuchen, nicht ansatzweise bezahlen können. 

Auch gibt es in den Kollektivunterkünften keine Privatsphäre. Der Regierungsrat M. hat rigide und 

schikanöse Regeln wie die Melde- und Anwesenheitspflicht eingeführt, für die es keinerlei rechtli-

che Grundlagen gibt. Gründe dafür gibt's ohnehin keine. Polizeirazzien und Verhaftungen sind an 

der Tagesordnung. Die Nothilfe wurde als vorübergehende Lösung eingeführt. Für viele Menschen, 

auch in Bern, ist sie ein Dauerzustand. Abgewiesene Asylsuchende sind «illegal» in der Schweiz. 

So können sie bei Polizeikontrollen mit bis zu 1000 CHF gebüsst werden. Nur weil sie in der 

Schweiz sind. Mit den Notfallpapieren, die sie kriegen, ist es ihnen nicht möglich, das Land zu ver-

lassen, aber auch nicht erlaubt, im Land zu bleiben. Ein gutes Beispiel für die unmenschliche Poli-

tik der Schweiz mit nicht-europäischen Menschen liefert der Bundesrat dann auch selbst mit einer 

Gesetzesänderung, die dieser vor einigen Wochen in die Vernehmlassung geschickt hat: Men-

schen ohne CH-, EU- oder EFTA-Pass sollen künftig tiefere Sozialhilfeleistungen beziehen. Die 

Begründung: Es sollen damit Anreize geschaffen werden, um die Erwerbstätigkeit dieser Men-

schen zu erhöhen. Impliziert wird damit, dass diese wegen der Sozialhilfe keine Lust haben oder 

keine Notwendigkeit sehen, einen Job zu finden. Mit noch weniger Geld soll struktureller Rassis-

mus individuell überwunden werden und die Menschen sollen als produktive Mitglieder in die Ge-

sellschaft eingebunden werden.5  

Dass das ziemlich einfach – zumindest ein bisschen – besser gehen würde, machen die Kantone 

Basel Stadt und Schaffhausen vor. So beträgt die Nothilfe dort 12 Franken, was immer noch sehr 

wenig, aber deutlich besser ist. Auch sorgen sich beide Kantone besser um menschenwürdige 

Unterbringungen: Im Kanton Basel -Stadt gibt es keine Rückkehrzentren, wobei insbesondere vul-

nerable Personen in Wohnungen untergebracht werden. In Schaffhausen werden gar grundsätzlich 

alle abgewiesenen Asylsuchenden in Wohnungen untergebracht.6  

Während also die Solidarität mit den ukrainischen Mitmenschen und Miteuropäerinnen gross ist – 

was auch gut und dringend notwendig ist – wurde spätestens ab dem Jahr 2000 die Asylpolitik für 

Geflüchtete aus aller Welt in der Schweiz immer mehr verschärft. Die Sozialhilfe für abgewiesene 

Asylsuchende wurde gestrichen, was für diese ein Leben im Nothilferegime (in Bern acht Franken 

pro Tag) bedeutet. Das Botschaftsasyl wurde abgeschafft, was die Menschen auf lebensgefährli-

che Fluchtwege zwingt und nach einem politischen Entscheid änderte das Bundesverwaltungsge-

                                                   
3 https://www.ncbi.ch/de/offener-brief-fuer-eine-humane-behandlung-von-abgewiesenen-
asylsuchenden/ 
4 https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/abgewiesene-asylsuchende-das-
nothilfesystem-machtkrank-mediziner-wenden-sich-in-offenem-brief-an-die-politik-
ld.2254414 
5 https://www.admin.eh/gov/de/start/dokumentation/medienmitteiIungen.msg-id-
86909.html#:~:text=Januar%20hat%20der%20Bundesrat%20die,und%20die%20keine%20
Gesetzes%C3%A4nderung%20erfordern 
6 https://www.srf.eh/news/schweiz/kritik-am-berner-system-rueckkehrzentren-wie-streng-
ist-bern-imvergleich-mit-anderen 

https://www.ncbi.ch/de/offener-brief-fuer-eine-humane-behandlung-von-abgewiesenen-asylsuchenden/
https://www.ncbi.ch/de/offener-brief-fuer-eine-humane-behandlung-von-abgewiesenen-asylsuchenden/
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/abgewiesene-asylsuchende-das-nothilfesystem-machtkrank-mediziner-wenden-sich-in-offenem-brief-an-die-politik-ld.2254414
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/abgewiesene-asylsuchende-das-nothilfesystem-machtkrank-mediziner-wenden-sich-in-offenem-brief-an-die-politik-ld.2254414
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/abgewiesene-asylsuchende-das-nothilfesystem-machtkrank-mediziner-wenden-sich-in-offenem-brief-an-die-politik-ld.2254414
https://www.admin.eh/gov/de/start/dokumentation/medienmitteiIungen.msg-id-86909.html#:~:text=Januar%20hat%20der%20Bundesrat%20die,und%20die%20keine%20Gesetzes%C3%A4nderung%20erfordern
https://www.admin.eh/gov/de/start/dokumentation/medienmitteiIungen.msg-id-86909.html#:~:text=Januar%20hat%20der%20Bundesrat%20die,und%20die%20keine%20Gesetzes%C3%A4nderung%20erfordern
https://www.admin.eh/gov/de/start/dokumentation/medienmitteiIungen.msg-id-86909.html#:~:text=Januar%20hat%20der%20Bundesrat%20die,und%20die%20keine%20Gesetzes%C3%A4nderung%20erfordern
https://www.srf.eh/news/schweiz/kritik-am-berner-system-rueckkehrzentren-wie-streng-ist-bern-imvergleich-mit-anderen
https://www.srf.eh/news/schweiz/kritik-am-berner-system-rueckkehrzentren-wie-streng-ist-bern-imvergleich-mit-anderen
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richt in St. Gallen 2016 die Praxis gegenüber eritreischen Asylsuchenden. In Eritrea gibt es den 

Nationaldienst, welcher für alle Pflicht ist. Es ist weitestgehend bekannt, dass dies unbefristeter 

Zwangsarbeit gleichkommt, dass Folter und Willkür an der Tagesordnung sind. Offenbar nicht ge-

nug, um die Schweizer Behörden davon zu überzeugen, dass sie Schutz brauchen, weshalb viele 

Menschen aus Eritrea nun illegal in der Schweiz leben müssen. Denn das Bundesverwaltungsge-

richt in St. Gallen verlangt eine «hohe Wahrscheinlichkeit« einer Misshandlung, welche für sie nicht 

gegeben ist. Die Schweiz ist in Europa ziemlich alleine mit dieser Einschätzung. 

Auch mit einem F-Ausweis ist das Leben in der Schweiz prekär. Die vorläufig aufgenommenen 

Geflüchteten müssen sehr schnell sozialhilfeunabhängig sein. Der F-Ausweis ist eine Anwesen-

heitsregelung und wird so der Realität nicht gerecht, da fast die Hälfte der vorläufig Aufgenomme-

nen bereits über sieben Jahre in der Schweiz leben. Immer mit dem Wissen und der Angst, dass 

ihnen dieser Titel jederzeit entzogen werden könnte. Auch die Mobilität für Menschen mit F-

Ausweis ist enorm eingeschränkt. Grundsätzlich müssen sie im vom Staatssekretariat für Migration 

zugewiesenen Kanton bleiben, auch wenn sie etwa Geschwister in anderen Kantonen haben. Das 

Recht auf Familie wird also nur beschränkt gewährt. Arbeiten ist für Menschen mit einem F-

Ausweis zwar grundsätzlich erlaubt, faktisch jedoch mit enormen Hürden verbunden: Arbeitge-

ber*innen müssen ein Gesuch stellen, um solche Menschen bei ihnen arbeiten zu lassen, zudem 

hält der vermeintlich nur vorläufige Aufenthalt potenzielle Arbeitgeber davor ab, vorläufig aufge-

nommene Menschen einzustellen. Die Arbeitsmarktintegration wird ihnen so um ein Vielfaches 

erschwert. So auch der Familiennachzug, denn wer seine*n Ehepartner*in oder die Kinder im 

Kriegsland zurücklassen musste, muss Sozialhilfe unabhängig sein, mindestens seit drei Jahren 

vorläufig aufgenommen sein und eine bedarfsgerechte Wohnung haben. Mit den erschwerten Be-

dingungen auf dem Arbeitsmarkt ist das für viele geflüchtete Menschen ein Ding der Unmöglich-

keit. Fristen wie die, dass der Nachzug von Kindern über zwölf Jahren innert zwölf Monaten einge-

reicht werden müssen, wie die oben erwähnten sonstigen Kriterien für den Familiennachzug ma-

chen offensichtlich, dass das Recht auf Achtung des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht ga-

rantiert wird. Auch das Reisen in andere Länder ist für Menschen mit einem F-Ausweis sehr 

schwierig, wenn nicht unmöglich. Kriegs- und Gewaltvertriebene, was Menschen mit F-Ausweis 

alle sind, erhalten nur in der Schweiz und in Liechtenstein keinen Schutzstatus. In allen anderen 

EU-Ländern erhalten diese einen subsidiäre n Schutzstatus, was in vielen Bereichen die gleichen 

Rechte und Leistungen wie Flüchtlingen gewährt. Die Schweiz hat also immensen Nach holbe-

darf.10 1112 

Immer wieder werden fremdenfeindliche und schädliche Narrative vom «gefährlichen, falschen» 

Flüchtling öffentlich verbreitet. Auch von namhaften Politikern. Diese politische und rassistisch 

motivierte Instrumentalisierung der Angst vor dem Fremden wird auch im Zusammenhang mit den 

Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine offen zelebriert. Es wird vor Drittstaatenangehörigen ge-

warnt, welche über die Ukraine in die Schweiz gelangen könnten. Es sind aber nicht nur Vertre-

ter*innen aus der Politik, welche mit solchen Aussagen Schlagzeilen machen. Auch die Medien 

selber positionieren sich äusserst bedenklich. So war in der NZZ vom 01. März 2022 von «echten 

Flüchtlingen» die Rede. 

 

Während die Ukrainer*innen mit ihren Kindern wieder zurück in die Ukraine wollen, seien afghani-

sche oder syrische Geflüchtete gekommen, um zu bleiben. So das Narrativ dieser Zeitung, gewis-

ser Kreise, so die Erklärung, weshalb man so grosszügig mit den Geflüchteten aus der Ukraine 

umgeht. Dieses Narrativ wird, wie oben schon erwähnt, von Politikern getragen, welche etwa für 

den Migrationsdienst zuständig sind. 

Wir sind alle in der Pflicht, jetzt Verantwortung zu übernehmen! Wir als Mitglieder des Stadtrates 

wie auch der Gemeinderat. Unsere Aufgabe ist es, öffentlich Stellung zu nehmen, mehr dafür zu 

machen, dass diese Menschen, die durch unsere Politik an den Rand der Gesellschaft getrieben 

werden, nicht vergessen gehen. Unsere Aufgabe ist es, für die Rechte aller Menschen einzu-

stehen. Insbesondere für die Rechte von Menschen, deren Mittel massiv eingeschränkt sind, selbst 

für ihre Rechte zu kämpfen. Das bedeutet Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, das bedeutet aber 
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auch politische Arbeit. Damit ist nicht gemeint, in einer Medienmitteilung anzukündigen, auf den 

Versand von Weihnachtskarten zu verzichten, um das gesparte Geld an UNICEF zu spenden. 

Das bedeutet sich öffentlich und politisch dafür einzusetzen, dass die Politik von Kanton und Bund 

sich ändert. Und zwar jetzt! 

Das bedeutet mit der unmenschlichen, uneinheitlichen und untragbaren Asylpolitik des Kantons 

und des Bundes zu brechen und Position beziehen für die Menschen! 

Längst nicht alle haben in der Stadt Bern den gleichen Zugang zu Wohnraum, Arbeit und Bildung. 

Längst nicht alle können sich sicher sein, dass ihre Grundrechte gewährleistet werden. Längst 

nicht alle, werden als « Einheimische» respektiert, sondern immer noch als «Fremde» gelesen, 

obschon sie nirgendwo anders hingehören. Längst nicht alle können barrierefrei an der Gesell-

schaft teilhaben, geschweige denn auf Augenhöhe. Längst nicht alle haben eine Stimme und nicht 

zuletzt: Längst nicht alle sind genügend in der Politik vertreten. 

Wo bestimmten Menschengruppen das Recht auf Rechte verwehrt bleibt, wo viele Menschen keine 

Stimme haben, wo die Strukturen des Staates Menschen in die Armut drängen, in unmenschliche 

Wohn- und Lebenssituationen, muss die Stadt Bern Verantwortung übernehmen. Da müssen Vor-

gaben umgangen werden, um eine Gesellschaft für alle, eine «Stadt der Beteiligung» einzurichten. 

Wo der Handlungsspielraum fehlt, muss dieser erzwungen werden!  

 

Deshalb fordern wir den Gemeinderat dazu auf: 

1. Der Gemeinderat bezieht selbst Position und umgeht Vorgaben auf kantonaler- und Bundes-

ebene, um den Geflüchteten Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. 

2. Der Gemeinderat arbeitet eine Strategie aus, die es den Menschen aus dem Bundesasylzent-

rum in Bern, die in Nothilfe rutschen, ermöglicht, in Wohnungen - private und städtische – in der 

Gemeinde Bern unterzukommen. Damit soll verhindert werden, dass geflüchtete Menschen in 

den unmenschlichen Rückkehrzentren leben müssen. Familien mit Kindern und unbegleitete 

Minderjährige haben dabei Vorrang. 

3. Der Gemeinderat Bern widersetzt sich dem Nothilfesystem, welches die Menschen in die Armut 

treibt und zahlt allen betroffenen Menschen in der Gemeinde Bern Sozialhilfe aus. 

4. Der Gemeinderat ermöglicht es allen geflüchteten Menschen in Bern zu arbeiten, wie dies mit 

dem Schutzstatus S beispielsweise für alle Ukrainer*innen auch der Fall ist und unterstützt die-

se bei der Arbeitsmarktintegration. 

5. Der Gemeinderat unterstützt alle geflüchteten Menschen beim zusammenführen ihrer Familien 

aus anderen Kantonen oder aus anderen Ländern. 

 

Bern, 31. März 2022 

Erstunterzeichnende: Matteo Micieli, Eva Chen 

Mitunterzeichnende: Tabea Rai 

 

 

Antwort des Gemeinderats 

 

Die in der Motion angesprochenen Fragestellungen betreffen den Vollzug des Ausländer- und Asyl-

rechts sowie der Sozialhilfe. Der Inhalt der vorliegenden Motion betrifft inhaltlich deshalb einen 

Bereich, der in der gemeinderätlichen Zuständigkeit liegt. Es kommt ihr der Charakter einer Richtli-

nie zu. Sollte die Motion erheblich erklärt werden, ist sie für den Gemeinderat nicht bindend. Er hat 

bei Richtlinienmotionen einen relativ grossen Spielraum hinsichtlich des Grads der Zielerreichung, 

der einzusetzenden Mittel und der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrags, und die 

Entscheidverantwortung bleibt bei ihm. 

 

Im schweizerischen Ausländer- und Asylrecht wird zwischen unterschiedlichen Gruppen von ge-

flüchteten Personen unterschieden. So sind die Rahmenbedingungen für Personen, welche sich 

noch in einem hängigen Asylverfahren befinden (Status N), Personen, welche als Flüchtling aner-
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kannt und denen in der Schweiz Asyl gewährt wurde (Status B), anerkannten Schutzsuchenden 

(Status S), vorläufig aufgenommen Personen und Flüchtlingen (Status F) und abgewiesenen Asyl-

suchenden unterschiedlich. Dies ist vom Gesetzgeber so gewollt und dementsprechend können 

die unterschiedlichen Gruppen einander auch nicht gleichgesetzt werden.  

 

Das Schweizer Ausländer- und Asylrecht wurde in der geltenden Fassung durch den Souverän 

erlassen und in mehreren Schritten über die vergangenen Jahre angepasst und bestätigt. Dem 

Gemeinderat ist es wichtig festzuhalten, dass er Forderungen der Motionär*innen, bewusst Bun-

desrecht und kantonale Bestimmungen zu umgehen als nicht mit den Grundwerten wie Rechts-

staatlichkeit und Demokratieverständnis vereinbar einstuft. 

 

Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz von Personen aus anderen Ländern als der Ukraine (bei-

spielsweise Syrien, Afghanistan oder Eritrea) ist bisher in einer Grössenordnung geblieben, die im 

Rahmen der bestehenden Prozesse im Asylverfahren bewältigt werden konnte. Davon unterschei-

det sich die Situation mit dem Krieg in der Ukraine. Die Schweiz ist mit einem Zustrom von Flüch-

tenden in beispiellosem Ausmass konfrontiert. Aus diesem Grund wurde vom Bundesrat der 

Schutzstatus S aktiviert, mit welchem dieser grossen Zahl von gleichzeitig eintreffenden Kriegs-

flüchtlingen rasch und ohne vertiefte individuelle Prüfung der Fluchtgründe der notwendige vo-

rübergehende Schutz gewährt werden kann.  

 

Der Gemeinderat erachtet die Gewährung des Schutzstatus S und die damit einhergehenden Mög-

lichkeiten zur Prüfung, Zuweisung, Beherbergung und Gewährung von Unterstützung als der aus-

serordentlichen Lage entsprechend angepasst, allerdings sind die erwähnten Kritikpunkte ernst zu 

nehmen. Frau Bundesrätin Keller-Sutter hat als Reaktion auf die Vorwürfe, vorläufig Aufgenomme-

ne würden ungleich behandelt, eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche den Status S bis Ende Jahr 

2022 evaluieren wird. Der Bericht wird die Grundlagen für allfällige Gesetzesanpassungen liefern. 

 

Zu Punkt 1: 

Für den Gemeinderat steht ausser Frage, dass flüchtende und schutzsuchende Menschen unab-

hängig von ihrer Herkunft in der Schweiz und in der Stadt Bern ein menschenwürdiges Leben füh-

ren können. Es ist ihm deshalb wichtig, geflüchtete Personen, welchen in der Schweiz Asyl ge-

währt wurde, vorläufig aufgenommen oder als schutzbedürftig anerkannt wurden, bestmöglich und 

unkompliziert zu unterstützen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten setzt sich der Gemeinderat denn 

auch für bestmögliche Rahmenbedingungen für Flüchtlinge und Schutzsuchende bei Bund und 

Kanton ein. Der Gemeinderat erachtet es als gesellschaftspolitisch höchst problematisch, Grund-

werte wie Rechtsstaatlichkeit und demokratisch legitimierte Vorgaben von Bund und Kantonen in 

Frage zu stellen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sorgen der Gemeinderat und die 

städtischen Behörden bereits dafür, dass der Ermessensspielraum zugunsten der geflüchteten 

Personen bestmöglich ausgeschöpft wird. Eine rechtsgleiche Behandlung der Geflüchteten ist 

nach Ansicht des Gemeinderats unerlässlich; dies kann jedoch nur sichergestellt werden, wenn die 

rechtlichen Standards eingehalten werden. 

 

Zu Punkt 2: 

Die Stadt Bern ist im Asylbereich eine Vollzugsstelle und ist an die kantonalen und eidgenössi-

schen Vorgaben gebunden. Bei einer Wegweisung infolge eines rechtskräftigen negativen Asylent-

scheids wird der Asylsozialdienst der Stadt Bern durch das kantonale Amt für Integration und Sozi-

ales angewiesen, die betroffenen Personen oder Familien aus der Sozialhilfe auszuschliessen und 

die Ausplatzierung in ein Rückkehrzentrum zu verfügen.  

 

Gemäss aktueller Praxis lässt es der kantonale Migrationsdienst in begründeten Ausnahmefällen 

zu, nothilfebeziehende Personen in einer privaten Unterkunft wohnen zu lassen. Voraussetzung 

dafür ist, dass Dritte sich dazu verpflichten, die Miete und die finanzielle Nothilfe voll zu überneh-
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men. Der Asylsozialdienst der Stadt Bern ist im Rahmen der bestehenden Ermessensspielräume 

bereits heute sehr zurückhaltend mit Ausplatzierungen und setzt sich dafür ein, dass die vorhan-

denen Möglichkeiten auf Einzelfallebene so weit wie möglich zugunsten der betroffenen Personen 

ausgeschöpft werden. In der Regel sind es medizinische oder familiäre Gründe, die gegen eine 

Ausplatzierung in ein Rückkehrzentrum angeführt werden können. Die Stadt wird sich auch künftig 

für eine humanitäre und menschenwürdige Praxis im Asylbereich einsetzen. 

 

Zu Punkt 3: 

Wenn Personen in die Nothilfe eintreten, endet zeitgleich die Zuständigkeit des Asylsozialdiensts 

der Stadt Bern, die betroffenen Personen wechseln in den Zuständigkeitsbereich des kantonalen 

Migrationsdiensts. Personen mit Nothilfe werden also nicht mehr durch die Stadt Bern betreut und 

unterstützt und leben in der Regel nicht mehr im Perimeter der Stadt Bern.  

 

Gleichzeitig sieht das Asylgesetz vor, dass Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsent-

scheid, denen eine Ausreisefrist angesetzt worden ist, von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden 

(Art. 82 Abs. 1 AsylG). Nothilfe ist gemäss Asylgesetz nach Möglichkeit in Sachleistungen auszu-

richten, der Ansatz für die Unterstützung muss dabei unter dem Ansatz für die Sozialhilfe liegen, 

die Asylsuchenden und Schutzbedürftigen ohne Aufenthaltsbewilligung ausgerichtet wird (Art. 82 

Abs. 4 AsylG). Nothilfe im Asylbereich muss somit nach bundesrechtlichen Vorgaben nicht nur 

tiefer als die reguläre Sozialhilfe, sondern auch tiefer als die Asylsozialhilfe sein. Selbst wenn die 

betroffenen Personen sich noch im Zuständigkeitsbereich der Stadt Bern befinden würden, stünde 

die Ausrichtung von regulärer Sozialhilfe an alle Personengruppen also im Widerspruch zum Bun-

desrecht. Mit dem Ende der Zuständigkeit des Asylsozialdiensts endet auch der Kontakt mit den 

betroffenen Personen. 

 

Zu Punkt 4: 

Vorläufig Aufgenommene (Status F), Flüchtlinge und Staatenlose (Status B) sind zur Aufnahme 

einer Erwerbstätigkeit in der ganzen Schweiz berechtigt. Seit dem 1. Januar 2019 genügt dafür 

eine einfache Meldung. Dies trägt dazu bei, dass die Integration in den Arbeitsmarkt rascher er-

folgt. Für diese Personengruppen besteht somit kein Bewilligungsverfahren mehr und bis dahin 

bestehende Hürden wurden abgebaut. Nach Ansicht des Gemeinderats ist die Forderung der Moti-

onärinnen und Motionäre daher bereits heute erfüllt. 

 

Schutzbedürftige (Status S) können hingegen beim zuständigen Amt für Wirtschaft des Kantons 

Bern eine Bewilligung für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit beantragen. Der Kanton prüft, ob die 

geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden.  

 

Auch bei Asylsuchenden (Status N) kann beim zuständigen Amt für Wirtschaft des Kantons Bern 

eine Bewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit beantragt werden. Während des Aufenthalts 

in den Zentren des Bundes dürfen Asylsuchende zwar keine Erwerbstätigkeit ausüben, doch kann 

Asylsuchenden nach erfolgter Zuteilung in einen Kanton eine vorübergehende Erwerbstätigkeit 

bewilligt werden, wenn es die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage erlauben sowie die Lohn- und 

Arbeitsbedingungen und der Vorrang eingehalten werden. 

 

Personen in der Nothilfe gelten als Personen ohne Aufenthaltsbewilligung und unterliegen einem 

strikten Arbeitsverbot. 

 

Die Arbeitsmarktintegration von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen ist Teil des NA-BE-

Auftrags und wird durch die Stadt entsprechend ambitioniert umgesetzt. Der Asylsozialdienst und 

die Heilsarmee Migration (HA-MI) kümmern sich um die individuelle Integrationsplanung und Be-

gleitung, das Kompetenzzentrum Arbeit ist für die Umsetzung der Massnahmen zuständig.  
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Bei Asylsuchenden (Status N) verfügt die Stadt in Bezug auf die Arbeitsmarktintegration hingegen 

nur über sehr beschränkte Fördermöglichkeiten, da hier im Rahmen von NA-BE keine Mittel vorge-

sehen sind. Alternative Aktivierungs- und Integrationsmassnahmen sind aber möglich und werden 

immer wieder geprüft. Seit der Restrukturierung des Asylverfahrens liegt der Fokus des Bundes 

zudem darauf, die Asylverfahren möglichst schnell abzuschliessen und die Aufenthaltsstatus zu 

regeln. Die Anzahl Personen mit Status N im Zuständigkeitsbereich der Stadt Bern hat entspre-

chend stark abgenommen. Aus Sicht des Gemeinderats ist es ein sinnvoller Ansatz, den Fokus auf 

eine möglichst rasche Klärung des Aufenthaltsstatus zu legen. Dadurch wird für alle Beteiligten 

rasch Klarheit und Sicherheit geschaffen. 

 

Zu Punkt 5: 

Die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei 

der Stadt Bern) berücksichtigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit (beispielsweise bei Konsultationen 

zu Kantonswechselgesuchen) und einer umfassenden Einzelfallprüfung die familiären Umstände 

und persönlichen Interessen wohlwollend. Damit wird auch der urbanen und besonderen gesell-

schaftspolitischen Situation in der Stadt Bern Rechnung getragen. 

 

Folgen für das Personal und die Finanzen 

Keine: 

 

 

Antrag 

 

1. Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, die Motion abzulehnen; er ist jedoch bereit, den 

Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen. 

 

2. Die Antwort gilt in diesem Fall gleichzeitig als Prüfungsbericht. 

 

 

Bern, 21. September 2022 

 

 

Der Gemeinderat 
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